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▶▶ Krankenversicherung
Defizit bei den gesetzlichen Krankenkassen

| Im ersten Halbjahr dieses Jahres verbuchten die gesetzlichen Kranken
kassen ein Minus von ca. 630 Mio. Euro. Dennoch verfügen sie über Finanz
reserven in Höhe von 16,2 Mrd. Euro. Dies teilte das Bundesgesundheits
ministerium (BGM) Anfang September mit. |

Das Defizit sei dadurch entstanden, dass die Kassen ihre Versicherten durch 
Prämien und freiwillige Leistungen an den hohen Finanzreserven beteiligt 
hätten, heißt es in einer Presseerklärung des BGM. So wurden 517 Mio. Euro 
im ersten Halbjahr an die Versicherten in Form von Prämienzahlungen zu
rückgezahlt. Freiwillige Leistungen, wie zum Beispiel für Osteopathie, 
schlugen mit 124 Mio. Euro zu Buche. Insgesamt stiegen die Ausgaben für 
Heilmittel um 7,2 Prozent. Ihr Anteil an den Gesamtausgaben der Kassen 
liegt unverändert bei 2,7 Prozent. Die Ausgaben für Präventionsleistungen 
stiegen um 15,2 Prozent. Pro Versichertem war ein Ausgabenzuwachs von 
5,2 Prozent zu verzeichnen. Die Finanzlage im Gesundheitswesen sei jedoch 
insgesamt stabil.
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▶▶ Arbeitsmarkt
Personalnachfrage in den Gesundheitsberufen steigt

| Wer im Jahr 2014 qualifiziertes Personal sucht, hat es im Vergleich zu 
2013 schwerer. Denn die Nachfrage nach Menschen, die einen nichtakade
mischen Gesundheitsberuf ausüben, ist um 14 Prozent gestiegen. |

Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle JobReport „Gesundheits, Pflege 
und Sozialberufe“, der von der WBS Training AG herausgegeben wird. Die 
Gesellschaft betrachtete das Anzeigenaufkommen in 189 Medien und stellte 
fest, dass die Zahl der Stellenanzeigen für insgesamt 21 Berufe aus den Be
reichen Gesundheit, Medizin, Pflege und Soziales von circa 152.000 im März 
2013 auf circa 164.000 im März 2014 gestiegen war. Als Hauptursache betrach
tet die WBS Training AG den demografischen Wandel und den Rechts anspruch 
auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren. 
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schaden). Gleichzeitig wurden mit dem neuen Gesetz höhere Verzugszinsen 
beschlossen. Statt bisher 8 Prozent dürfen Praxisinhaber nun 9 Prozent ver
langen, wenn eine Mahnung nötig wird. Sondervereinbarungen zwischen 
Kassen und Verbänden können an dieser Neuregelung nicht rütteln. Das 
 Gesetz sieht vor, dass anderslautende Absprachen nicht gültig sind. 

merKe | Die Neuregelung greift auch in Fällen, in denen die Krankenkasse eine 
Rechnung unrechtmäßig kürzt und die Praxis in der Folge eine Mahnung aus
stellen muss. Dann darf sie die höheren Verzugszinsen und die Pauschale eben
falls ansetzen. Umgekehrt verpflichtet das Gesetz Praxisinhaber dazu, innerhalb 
von zwei Monaten ihre Rechnungen zu begleichen. Diese Frist gilt für alle priva
ten Unternehmen und Angehörige der Freien Berufe. 


